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Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss

Informationen zur Antragstellung bei 
Wohnungseigentümergemeinschaften

Als Grundlage für die Berechnung des Zuschusses dient die Gesamtsumme der förderfähigen 
Investitionskosten für das geplante Sanierungsvorhaben. 

Die Berechnung der Zuschusshöhe erfolgt 
anhand des Miteigentumsanteils des 
Antragstellers
(förderfähige Kosten des Gesamtobjektes x 
Miteigentumsanteil). 

Kategorie A des Programm-Merkblattes bei

KfW Effizienzhaus 70                                       Zuschuss 17,5% max. EUR 13.125 je Wohneinheit

KfW Effizienzhaus 100                                      Zuschuss 10,0% max. EUR  7.500 je Wohneinheit 

Kategorie B des Programm-Merkblattes bei

Durchführung von Einzelmaßnahmen                     Zuschuss  5,0 % max. EUR   2.500 je Wohneinheit

(Mindestzusagebetrag 300 Euro je Antrag/Zusage)

Wie viel Zuschuss ist 
möglich?

Der Gesamtzuschuss wird nach der Summe aller 
förderfähigen Miteigentumsanteile berechnet. 
Folgende Miteigentumsanteile sind nicht förderfähig:
� Miteigentumsanteile von nicht wohnwirtschaftlich 
genutzten Wohneinheiten 

� Miteigentumsanteile von Eigentümern, die keine 
natürlichen Personen sind

� Miteigentumsanteile von Eigentümern, die bereits 
eine Förderung beantragt bzw. erhalten haben

(förderfähige Kosten des Gesamtobjektes x 
förderfähige Miteigentumsanteile).

Wie erfolgt die 
Berechnung der 
Zuschusshöhe?

Eigentümer von 
Eigentumswohnungen

Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG)

Antragsteller
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Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss

Informationen zur Antragstellung bei 
Wohnungseigentümergemeinschaften

� Kopie des Personalausweises des Antragstellers 
(Bei Vertretung sind zur Legitimation die Vollmacht    
sowie eine Kopie des Personalausweises des 
bevollmächtigten Vertreters zusätzlich vorzulegen.)

� Kopie des Personalausweises des Hausverwalters bzw.  
bei juristischen Personen Handelsregisterauszug

Wie erfolgt die 
Legitimation?

� Antrag auf Gewährung eines Zuschusses
� vom Wohnungseigentümer unterschrieben

� Kopie des Personalausweises
� Bestätigung zum Antrag

� vom Wohnungseigentümer unterschrieben
� für vermietete Wohnungen: zusätzlich 

„De-minimis“-Erklärung des Antragstellers
� vom Wohnungseigentümer unterschrieben

zusätzlich:
� rechtskräftiger Sanierungsbeschluss
� Liste der Wohnungseigentümer inkl. Anschrift und 

Angabe der Miteigentumsanteile und 
Wohnungsnummern

� Angabe der insgesamt förderfähigen Kosten
� ggf. Kopie der Teilungserklärung

� Antrag auf Gewährung eines Zuschusses
� vom Hausverwalter unterschrieben

� Kopie des Personalausweises des Hausverwalters
� Bestätigung zum Antrag

� vom Hausverwalter unterschrieben
� für alle vermieteten Wohnungen: zusätzlich 

„De-minimis“-Erklärung des Antragstellers
� vom jeweiligen Wohnungseigentümer unterschrieben

zusätzlich:
� rechtskräftiger Sanierungsbeschluss einschließlich

Beschluss der WEG über die Beantragung des 
Zuschusses

und Vollmacht für die Hausverwaltung zur Antragstellung
� Liste der Wohnungseigentümer inkl. Anschrift und

Angabe der Miteigentumsanteile und Wohnungsnummern

Welche 
Unterlagen 
sind dazu 
erforderlich?

Eigentümer von 
Eigentumswohnungen

Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG) 
z.B. Antragstellung durch Hausverwalter

Antragsteller


